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Mobiles Abenteuer rund um die 
Reformation: Lutherbound
Jugendliche ab 12 Jahren und andere Inter-
essierte können nun auf interaktive Weise 
auf historische Spurensuche durch die 
Zwickauer Altstadt gehen. An historischen 
Schauplätzen der Reformation müssen 
sie spannende Rätsel lösen, welche über 
die Actionbound-App angezeigt werden. 
Bilder, Tonaufnahmen und Videosequenzen 
erwecken die alte Zeit dabei wieder zum 
Leben und sorgen für einzigartigen Lern-
spaß. 

Wer an Zwickau denkt, dem wird nicht an 
erster Position Martin Luther (1483-1546) 
oder die Reformation einfallen. Die viert-
größte Stadt Sachsens, die mit ihrer Auto-
mobiltradition und dem romantischen 
Komponisten Robert Schumann wirbt, 
hat jedoch einen größeren Bezug zum Re-
formator, als man vielleicht glauben mag. 
Zwickau war eine der ersten Städte welt-
weit, in der sich die Reformation voll-
ständig durchsetzte. Für Zwickau war das 
2011 Grund genug, den Ereignissen einen 
eigenen Rundgang zu widmen. Die Stadt 
an der Mulde hat so einen reizvollen An-
schluss an den Sächsischen Lutherweg 
geschaffen.
Die historischen Zeugen dieser Zeit lassen 
sich noch heute in der Stadt entdecken 
und sind nun auch in einer interaktiven 
Schnitzeljagd auf einem eigenen kleinen 
Rundweg miteinander verknüpft.
1522: Hoher Besuch hat sich angekündigt. 
Dr. Martinus Luther beehrt Zwickau mit 
seiner Anwesenheit. Doch nicht alle Zwi-
ckauer sind begeistert davon. Im Hinter-
grund werden Ränke geschmiedet. Luther 

ist in Gefahr. Paul Greff ist Kirchner an St. 
Marien. Er hat Luther vor einigen Tagen 
in Zwickau predigen hören. Durch seine 
vielfältigen Kontakte, die er kraft seines 
Amtes pflegt, hat er erfahren, dass Luther 
in Gefahr ist: Die Franziskanermönche 
haben sich gegen den Reformator ver-
schworen und sinnen danach, ihn ge-
fangen zu nehmen. Greffs Ziel ist es, sich 
Verbündete zu suchen und Luther sicher 
aus der Stadt zu schaffen.
Im Actionbound „Paul Greff - 500 Jahre 
Luther in Zwickau“ begibt man sich in das 
Zwickau zu Luthers Zeiten, lernt Menschen 
aus der Zeit kennen und wandelt auf alten 
Wegen, die durch Schaukästen und Info-
tafeln des Lutherweges gekennzeichnet 
werden. Hier finden sich hilfreiche Infos 
und Tipps (vielleicht auch für die Lösung 
des Bounds…?). Nur wenn alle Buchstaben 
richtig angeordnet werden, ergeben sie 
zum Schluss ein Lösungswort und damit 
den Ort, über den Luther fliehen kann.

In Zusammenarbeit der Stadtkirchgemein-
de mit dem Museum Priesterhäuser und 
dem Ev.-Luth. Jugendpfarramt Zwickau 
wurde dieser Actionbound am Lutherweg 
in Zwickau entwickelt. Die Actionbound-
App steht im App Store und bei Google 
Play zum kostenlosen Download zur Ver-
fügung.

Bürgerhaushalt: 186 Teilnehmer 
reichen 308 Vorschläge ein
STA DT R AT S O L L  I M S E PT E M B E R E N TS C H E I D E N

186 Bürger und Gruppen nutzten die Mög-
lichkeit, um zwischen dem 5. Mai und dem 
30. Juni ihre Vorschläge für den Bürger-
haushalt 2023/24 einzureichen. Insgesamt 
gingen 308 Ideen bei der Stadtverwaltung 
ein. In den beiden Haushaltsjahren stehen 
jeweils 150.000 Euro zur Verfügung.

Die eingereichten Vorschläge sind erneut 
vielfältig. Sie betreffen beispielsweise den 
Zustand und die Ausstattung von Spiel-
plätzen oder Maßnahmen im Außenge-
lände von Kindertagesstätten. Mehrere 
Einreicher bitten um das Anlegen von 
Wildblumenwiesen, das Aufstellen von 
Fahrradständern oder Müllbehältnissen. 
Auch Straßen und Wege spielen eine Rolle. 
Die Gesamtübersicht steht unter www.zwi-
ckau.de/buergerhaushalt zur Verfügung.
Die Vorschläge werden nun in der Stadt-

verwaltung gesichtet. Dabei wird u.a. 
geprüft, ob Vorschläge möglicherweise 
schon im Haushalt berücksichtigt wurden, 
ob und mit welchem Aufwand Ideen 
realisierbar sind oder welche finanziellen 
Mittel sie erfordern. Auf diese Weise ent-
steht eine Übersicht, welche im Finanz-
ausschuss vorberaten wird. Die Auswahl 
und Beschlussfassung soll im Stadtrat im 
September erfolgen.
Erneut zeigt sich, dass sich der Bürger-
haushalt großer Beliebtheit erfreut. Waren 
2019 215 Vorschläge von 134 Einreichern 
gemacht worden, stieg die Zahl der Ideen 
zwei Jahre später auf 256 (189 Einreicher). 
Mit 186 vorschlagenden Personen und 
Gruppen blieb diese Zahl zwar nahezu 
konstant, die Zahl der Vorschläge erhöhte 
sich jedoch erneut, auch wenn es Dopp-
lungen bzw. Mehrfachnennungen gibt.

Spielstadt in der „Pesta“ 
läuft noch bis 21. Juli
Für einen phantastischen Start in die 
Sommerferien sorgte wieder die Spiel-
stadt Mini Zwickau. Das zentrale Ferien-
projekt des Verbundes freier und kom-
munaler Träger der Kinder- und Jugend-
arbeit läuft seit Montag, 10. Juli in der 
Pestalozzischule, Seminarstraße 3. Hier 
können Ferienkids im Alter von 7 bis 14 
Jahren zwei Wochen lang das Leben der 
Erwachsenen nachahmen, sich in ver-
schiedenen Berufen versuchen, (Spiel-)
Geld verdienen, es wieder ausgeben und 
ihre Stadt verwalten.

Das liebevoll ausgestattete Areal ist auch 
in diesem Jahr wieder mit vielen authen-
tischen Mitteln und Betätigungsfeldern 
ausgestattet, das Kinderherzen höher-
schlagen lässt. In der Spielstadt kann u. a. 
sportlich, handwerklich-kreativ, technisch 
und künstlerisch „gearbeitet“ werden. Wer 
fleißig ist, verdient natürlich auch (Spiel-)
Geld, das nennt sich „Zwicker“. Diese 
können gespart oder innerhalb der Spiel-
stadt wieder ausgegeben werden, z.B. in 
der Bäckerei Knusper, im Freizeitpark, für 
ein cooles Tattoo oder einen Musikwunsch 
beim Radio. Übrigens: Auf dem Spielgeld 
sind diesmal Zwickauer Persönlichkeiten 
abgebildet, die Kids aus dem Kinder- und 
Jugendfreizeitzentrum Atlantis gezeichnet 
haben. Zu sehen sind Clara Wieck, Robert 
Schumann, Max Pechstein und Friederike 
Caroline Neuber.

Die erste Spielstadtwoche sorgte bereits 
für viele tolle Erlebnisse und jede Menge 
gut gelaunte Kids. Die Spielstädter wählten 
ihr neues Stadtpberhaupt und lernten in 
einem Erste-Hilfe-Kurs, wie man einen 
Druckverband und ein Fingerkuppenpflas-
ter anlegt, Außerdem waren die Verkehrs-
wacht, das Robert-Schumann-Haus und 
das August-Horch-Museum mit zusätzli-
chen Angeboten zu Gast.

Unter den rund 250 Arbeitsplätzen gab es 
einige, die wieder besonders schnell „ver-
griffen“ waren, beispielsweise die in der 

Gärtnerei. Anna (11), Sofia (10), Mara (12) 
und Miley (11) lieben Pflanzen - und sie
mögen vor allem Claudia, eine der vielen 
Paten, die den Kindern in den Betrieben 
hilfreich zur Seite stehen. Lusia und Melina 
(beide 12) arbeiten in der Sparkasse, weil 
sie gern mit Geld und Zahlen umgehen. 
Ishag (8) entschied sich für den Bürgerser-
vice, dort kann er Leute bzw. Ausweise kon-
trollieren. Gut angenommen wurden auch 
die neuen Betriebe. Tom (10) und Elian (9) 
fanden das Fabmobil cool und versuchten 
sich im Programmieren und 3D-Druck. 
Markus und Colin (beide 11) zog es in den 
XXL-Metallbaukasten, Die Jungs tüftelten 
und schraubten an einer  Seifenkiste, mit 
der sie schon am Nachmittag über den 
Schulflur fegten.

Mini Zwickau läuft noch bis Freitag, 21. Juli.
Neben dem normalen Spielbetrieb stehen 
in den nächsten Tagen weitere Besonder-
heiten und Extras im Programm. Am 
Montag kann auf einer großen Klötzer-

Baustelle gearbeitet werden. Am Dienstag 
rollt das Infomobil vom Kolpingwerk mit 
seiner Roadshow zum Thema Integration 
ins Spielstadtareal. Im Gepäck hat es ver-
schiedene Spiel- und Mitmachaktionen, 
Texttafeln, multimediale Elemente und 
Methoden zur Aneignung von Hinter-
grundwissen über Flucht, Migration und 
Integration. Auch Gäste werden erwartet, 
u.a. die Trapper vom Wild East Town, 
eine Hundestaffel und eine Jugendfeuer-
wehr. Und am Freitag heißt es für alle: 
HEREINSPAZIERT! Ab 14 Uhr dürfen auch 
Geschwisterkinder und Erwachsene in die 
Spielstadt. Nach der offiziellen Schlüssel-
Rückgabe lädt ein großes Abschlussfest 
zum Feiern und ein bunter Jahrmarkt zum 
Schlendern ein.

Weitere Infos sind im Internet unter 
www.minizwickau.de zu finden. Hier 
berichten die Kids, was in Mini Zwickau 
alles so läuft und abgeht, Reinschnuppern 
lohnt sich und ist ausdrücklich erwünscht!

Erneuerung des Mulderadwegs zwischen       
Pölbitzer und Kolpingstraße beginnt Ende Juli
Am 31. Juli beginnen die Arbeiten für die 
Deckenerneuerung des Mulderadwegs 
zwischen der Pölbitzer und der Kolping-
straße. 
Auf dem ca. 1,5 km langen Abschnitt wird 
die vorhandene ungebundene Wegebefes-
tigung durch eine mit Asphalt gebundene 
Befestigung ersetzt. Ziel ist es, die Oberflä-
cheneigenschaften und die Dauerhaftigkeit 
zu verbessern. Bereits im Vorfeld werden 
durch das Garten- und Friedhofsamt die 
vorhandenen Sitzbänke zurückgebaut. 
Diese werden nach Abschluss der Wegear-
beiten wieder aufgestellt. Der vorhandene 
Baumbestand bleibt bestehen.
Die Maßnahme erfordert eine Vollsperrung 
des Mulderadwegs. Die Andienung der Bau-
stelle erfolgt hauptsächlich über die Anger-

straße und Thomas-Mann-Straße. Die aus-
geschilderte Umleitung für Radfahrer führt 
über die Brücken- und die Moseler Straße, 
den Pölbitzer Kirchsteig, die Thomas-Mann- 
sowie die Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße.
Die Kosten sind entsprechend des im 
Stadtrat einstimmig gefassten Vorhabens-
beschlusses mit rund 500.000 Euro veran-
schlagt. Darin enthalten ist eine 90-prozen-
tige Förderung durch den Freistaat Sachsen. 
Alle Arbeiten sollen im Oktober 2023 abge-
schlossen sein und werden durch die Firma 
Asphalt-Bau Chemnitz ABC aus Bernsdorf 
ausgeführt. 
Die Stadt Zwickau bittet wegen möglicher 
Beeinträchtigungen für Anlieger und Um-
wege für Nutzer des Mulderadwegs um 
Verständnis.

F OTO: STA DT ZW I C K AU
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 Hauptfriedhof Zwickau, Abteilung 
IV, Gemeinschaftsgrabanlage, 1. BA – 
Landschaftsbauarbeiten
a)	 Stadtverwaltung Zwickau, Garten- und Friedhofs-

amt, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau,  
Telefon: 0375 836701, Fax: 0375 836799, E-Mail: 
garten-undfriedhofsamt@zwickau.de 

b)	 Öffentliche Ausschreibung 
c)	 Angebote können nur elektronisch abgegeben 

werden. 
d)	 Einheitspreisvertrag 
e)	 Crimmitschauer Straße 45, 08058 Zwickau 
f)	 Hauptfriedhof Zwickau, Abteilung IV, Gemein-

schaftsgrabanlage, 1. BA – Landschaftsbauarbeiten, 
u. a.: 750 m² pflanzliche Bodendecke abräumen; 
600 t Boden abbrechen und tlw. entsorgen bzw. 
Wiederverwendung zuführen; 50 m² Baustraße 
herstellen; 360 m Stahlbandeinfassung herstellen; 
700 t kombinierte Frostschutz-Tragschicht herstel-
len; 500 m² wassergebundene Wegedecke; 500 m² 
Bodenlockerung und Rasenansaat 

g)	 Es werden keine Planungsleistungen gefordert. 
h)	 Aufteilung in mehrere Lose: nein 
i)	 Beginn: 01.09.2023, Ende: 31.10.2023 
j)	 Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. 
k)	 Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote 

zugelassen ist. 
l)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgelt-
licher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter 
https://www.evergabe.de/unterlagen/2778347/
zustellweg-auswaehlen. 

m)	 entfällt 
n)	 entfällt 
o)	 Frist für den Eingang der Angebote: 27.07.2023, 

10 Uhr; Bindefrist: 18.08.2023 
p)	 Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplatt-

form evergabe.de abzugeben. 
q)	 Deutsch 
r)	 Preis 
s)	 27.07.2023, 10 Uhr, Verwaltungszentrum Zwickau; 

Personen, die anwesend sein dürfen: keine 
t)	 nicht angegeben 
u)	 VOB/B 
v)	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-

tem Vertreter 
w)	 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben 

oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl 
der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnitt-
lich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungs-
personal 

	 zusätzlich: Freistellungsbescheinigung nach § 48b 
Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der Berufsgenossenschaft des zustän-
digen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflicht-
versicherung und Höhe der Deckungssumme 

x)	 Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Altchemnit-
zer Straße 41, 09120 Chemnitz

 Teilsanierung Kindertagesstätte 
„Zwergenland“: Fliesenarbeiten, Boden-
beläge, Malerarbeiten
a)	 Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und 

Hochbauamt, Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau, 
Telefon: 0375 836501, Fax: 0375 836565, E-Mail: 
liegenschaftsundhochbauamt@zwickau.de 

b)	 Öffentliche Ausschreibung 
c)	 Angebote können nur elektronisch abgegeben 

werden. 
d)	 Einheitspreisverträge 
e)	 Cainsdorfer Bergstraße 28, 08064 Zwickau
f)	 Teilsanierung Kindertagesstätte „Zwergenland“, 

u. a.: 
	 Los 11 – Fliesenarbeiten 
	 140 m² Bodenfliesen liefern und verlegen; 250 m² 

Wandfliesen liefern und verlegen 
	 Los 12 – Bodenbeläge 
	 ca.250 m² Rückbau alter Bodenbeläge; ca. 250 m² 

Ausgleich Untergründe; ca. 250 m² Verlegen neuer 
Bodenbeläge 

	 Los 13 – Malerarbeiten 
	 ca. 600 m² Flächen schützen; ca. 750 m² Tapeten 

entfernen; ca. 200 m² Flächen spachteln; ca. 
1000 m² Tapezieren; ca. 700 m² Erstbeschichtung; 
ca. 400 m² Überholungsanstrich; 10 Innentüren 
Überholungsanstrich; 142 m² Kellerdeckendäm-
mung 

g)	 Es werden keine Planungsleistungen gefordert.
h)	 Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können 

für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht wer-
den; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben 

i)	 Los 11: Beginn: 18.09.2023, Ende: 10.05.2024; 
	 Los 12: Beginn: 02.10.2023, Ende: 17.05.2024; 
	 Los 13: Beginn: 28.08.2023, Ende: 10.05.2024 
j)	 Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. 
k)	 Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote 

zugelassen ist. 
l)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgelt-
licher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter 
https://www.evergabe.de/unterlagen/2778340/
zustellweg-auswaehlen. 

m)	 entfällt 
n)	 entfällt 
o)	 Frist für den Eingang der Angebote: 27.07.2023, 

10 Uhr; Bindefrist: 18.08.2023 
p)	 Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplatt-

form evergabe.de abzugeben. 
q)	 Deutsch 
r)	 Preis 
s)	 27.07.2023, 10 Uhr, Verwaltungszentrum Zwickau; 

Personen, die anwesend sein dürfen: keine 
t)	 nicht angegeben 
u)	 VOB/B 
v)	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-

tem Vertreter 

w)	 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben 
oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl 
der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnitt-
lich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungs-
personal 

	 zusätzlich: Freistellungsbescheinigung nach § 48b 
Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der Berufsgenossenschaft des zustän-
digen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflicht-
versicherung und Höhe der Deckungssumme 

x)	 Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Altchemnit-
zer Straße 41, 09120 Chemnitz

 Lieferung einer Streumaschine mit 
Feuchtsalzausrüstung auf Trägerfahr-
zeug Unimog U427
a)	 Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Stadtver-

waltung Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer Straße 62, 
08056 Zwickau, E-Mail: tiefbauamt@zwickau.de, 
Telefon: 0375 836601, Fax: 0375 836666

	 Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.
	 Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträ-

ge einzureichen sind: Stadtverwaltung Zwickau, 
Rechtsamt/Ausschreibungen, Werdauer Straße 62, 
08056 Zwickau, E-Mail: ausschreibungsstelle@
zwickau.de, Telefon: 0375 832910

b)	 Öffentliche Ausschreibung
c)	 Angebote können nur schriftlich abgegeben  

werden.
d)	 Lieferung 1 Stück Streumaschine mit Feuchtsalz-

ausrüstung auf Trägerfahrzeug Unimog U427; 
	 Ort der Leistungserbringung: Bauhof Tiefbauamt, 

Brander Weg 6, 08060 Zwickau
e)	 entfällt, da keine losweise Vergabe
f)	 Nebenangebote sind zugelassen
g)	 Ausführungsfrist: 30.05.2024
h)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform evergabe.de bereitgestellt.
i)	 Angebotsfrist: 03.08.2023, 10 Uhr; Bindefrist: 

15.09.2023
j)	 nicht angegeben
k)	 VOL/B
l)	 nicht angegeben
m)	 entfällt
n)	 Preis

 Lieferung eines Kurzheckminibag-
gers, Betriebsgewicht ca. 6.000 kg
a)	 Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Stadtver-

waltung Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer Straße 62, 
08056 Zwickau, E-Mail: tiefbauamt@zwickau.de, 
Telefon: 0375 836601, Fax: 0375 836666

	 Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.
	 Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträ-

ge einzureichen sind: Stadtverwaltung Zwickau, 
Rechtsamt/Ausschreibungen, Werdauer Straße 62, 
08056 Zwickau, E-Mail: ausschreibungsstelle@
zwickau.de, Telefon: 0375 832910

b)	 Öffentliche Ausschreibung
c)	 Angebote können nur schriftlich abgegeben  

werden.
d)	 Lieferung 1 Stück Kurzheckminibagger Betriebsge-

wicht ca. 6.000 kg; 
	 Ort der Leistungserbringung: Bauhof Tiefbauamt, 

Brander Weg 6, 08060 Zwickau
e)	 entfällt, da keine losweise Vergabe
f)	 Nebenangebote sind zugelassen
g)	 Ausführungsfrist: 30.05.2024
h)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform evergabe.de bereitgestellt.
i)	 Angebotsfrist: 03.08.2023, 10 Uhr; Bindefrist: 

15.09.2023
j)	 nicht angegeben
k)	 VOL/B
l)	 nicht angegeben
m)	 entfällt
n)	 Preis

 Neubau eines Verwaltungsgebäudes 
für die Bestattungsdienste Zwickau – 
Gerüstbau: Dachdecker/Zimmerer
a)	 Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und 

Hochbauamt, Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau, 
Telefon: 0375 836501, Fax: 0375 836565, E-Mail: 
liegenschaftsundhochbauamt@zwickau.de 

b)	 Öffentliche Ausschreibung 
c)	 Angebote können nur elektronisch abgegeben 

werden. 
d)	 Einheitspreisverträge 
e)	 Crimmitschauer Straße 45 a-c, 08058 Zwickau
f)	 Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die Bestat-

tungsdienste Zwickau (BDZ), u. a.: 
	 Los 3 – Gerüstbau 
	 Arbeits-/Schutzgerüst 319m², Belagsverbreiterung 

wandseitig 68m, Seitenschutz 1 Gerüstlage 68m, 
Systemgitterträger L 6 bis 7,5m 

	 Los 5 – Dachdecker/Zimmerer 
	 Sparren 14/22 liefern 7,20 m³, Abbinden/Aufstellen 

Sparren 231 m, Dachschalung OSB/3 d=22 mm 
170 m², KSK Elastomerbitumen-Dampfsperre 
170 m², Wärmedämmschicht PIR/PUR d=120 mm 
170 m², Dachabdichtung BROOF einlagig 170 m², 
Mauerabdeckprofil Alu b=36,5-40 cm 22 m, 
Dachrandprofil mehrteilig Alu h=650 mm 16 m, 
Hängekastendachrinne Titanzink NW400 15 m, 
Extensive Dachbegrünung 140 m², Anschlagpunkt 
mit Stützrohr 6 St. 

g)	 Es werden keine Planungsleistungen gefordert. 
h)	 Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können 

für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht wer-
den; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben 

i)	 Los 3: Beginn: 18.09.2023, Ende: 03.11.2023; 
	 Los 5: Beginn: 25.09.2023, Ende: 20.10.2023 
j)	 Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. 
k)	 Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote 

zugelassen ist. 
l) 	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgelt-

licher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter 
https://www.evergabe.de/unterlagen/2778499/
zustellweg-auswaehlen. 

m)	 entfällt 
n)	 entfällt 
o)	 Frist für den Eingang der Angebote: 01.08.2023, 

10 Uhr; Bindefrist: 15.08.2023 
p)	 Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplatt-

form evergabe.de abzugeben. 
q) 	 Deutsch 
r)	 Preis 
s)	 01.08.2023, 10 Uhr, Verwaltungszentrum Zwickau; 

Personen, die anwesend sein dürfen: keine 
t)	 nicht angegeben 
u)	 VOB/B 
v)	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-

tem Vertreter 
w)	 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben 

oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl 
der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnitt-
lich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungs-
personal 

	 zusätzlich: Freistellungsbescheinigung nach § 48b 
Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der Berufsgenossenschaft des zustän-
digen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflicht-
versicherung und Höhe der Deckungssumme 

x)	 Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Altchemnit-
zer Straße 41, 09120 Chemnitz

 Lieferung eines Kompaktradladers, 
Betriebsgewicht ca. 5,2 t
a)	 Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Stadtver-

waltung Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer Straße 62, 
08056 Zwickau, E-Mail: tiefbauamt@zwickau.de, 
Telefon: 0375 836601, Fax: 0375 836666

	 Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.
	 Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträ-

ge einzureichen sind: Stadtverwaltung Zwickau, 
Rechtsamt/Ausschreibungen, Werdauer Straße 62, 
08056 Zwickau, E-Mail: ausschreibungsstelle@
zwickau.de, Telefon: 0375 832910

b)	 Öffentliche Ausschreibung
c)	 Angebote können nur schriftlich abgegeben  

werden.
d)	 Lieferung von 1 Stück Kompaktradlader Betriebs-

gewicht ca. 5,2 t
	 Ort der Leistungserbringung: 
	 Bauhof Tiefbauamt, Brander Weg 6,  

08060 Zwickau
e)	 entfällt, da keine losweise Vergabe
f)	 Nebenangebote sind zugelassen
g)	 Ausführungsfrist: 30.05.2024
h)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform evergabe.de bereitgestellt.
i)	 Angebotsfrist: 03.08.2023, 10 Uhr; Bindefrist: 

15.09.2023
j)	 nicht angegeben
k)	 VOL/B
l)	 nicht angegeben
m)	 entfällt
n)	 Preis

 Park „Neue Welt“, Rosengarten,  
Los 13 – Stahl- und Metallbauarbeiten
a)	 Stadtverwaltung Zwickau, Garten- und Friedhofs-

amt, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau, 
	 Telefon: 0375 836701, Fax: 0375 836799, E-Mail: 

garten-undfriedhofsamt@zwickau.de 
b)	 Öffentliche Ausschreibung 
c)	 Angebote können schriftlich oder elektronisch 

abgegeben werden. 
d)	 Einheitspreisvertrag 

e)	 Park „Neue Welt“, 08058 Zwickau 
f)	 Park „Neue Welt“, Rosengarten, Los 13 – Stahl- und 

Metallbauarbeiten, u. a.: Werk- und Montage-
planung; 12 Pfosten a 2.725 mm, Quadratrohr aus 
Stahl, S 235; 6 Pfetten a 4.830 mm, Quadratrohr aus 
Stahl, S 235; 8 Pfetten a 1.955 mm, Quadratrohr aus 
Stahl, S 235; 2 Stück Aufnahme LED-Lichtsystem; 
28 Rahmen für Kassetten aus Flachstahl; 12 Stück 
Rankhilfen; Lieferung und Montage 

g)	 Werk- und Montageplanung 
h)	 Aufteilung in mehrere Lose: nein 
i)	 Beginn: 23.10.2023, Ende: 03.11.2023, 
	 28 Tage nach Auftragserteilung: Abgestimmte 

Werk- und Montageplanung der Pergola 
j)	 Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. 
k)	 Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote 

zugelassen ist. 
l)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-

plattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgelt-
licher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter 
https://www.evergabe.de/unterlagen/2782097/
zustellweg-auswaehlen. 

m)	 entfällt 
n)	 entfällt 
o)	 Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 

10 Uhr; Bindefrist: 25.08.2023 
p)	 Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplatt-

form evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebo-
te (Papierform) sind zu richten an: Stadtverwaltung 
Zwickau, Rechtsamt/Ausschreibungen, Werdauer 
Straße 62, 08056 Zwickau, Telefon: 0375 832910, 
E-Mail: ausschreibungsstelle@zwickau.de 

q)	 Deutsch 
r)	 Preis 
s)	 03.08.2023, 10 Uhr, siehe p), Haus 6, Zimmer 111; 

Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/
oder deren Bevollmächtigte 

t)	 nicht angegeben 
u)	 VOB/B 
v)	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-

tem Vertreter 
w)	 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben 

oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl 
der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnitt-
lich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungs-
personal 

	 zusätzlich: Freistellungsbescheinigung nach § 48b 
Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der Berufsgenossenschaft des zustän-
digen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflicht-
versicherung und Höhe der Deckungssumme 

x)	 Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Altchemnit-
zer Straße 41, 09120 Chemnitz

 Sanierung Kita „Tausendfüßler“
Die Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und 
Hochbauamt, schreibt zum Bauvorhaben „Sanierung 
Kindertagesstätte Tausendfüßler“ drei Lose für Pla-
nungsleistungen EU-weit aus:
Los 1 Objektplanung und Besondere Leistungen, Los 2 
Planung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen 
und Los 3 Planung der elektrotechnischen Anlagen.
Der vollständige Bekanntmachungstext ist zu finden 
unter http://ted.europa.eu, dort unter der Dokumen-
tennummer 396854-2023.
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Öffentliche Bekanntmachung über die Übertragung 
polizeibehördlicher Vollzugsaufgaben auf  

gemeindliche Vollzugsbedienstete in der Stadt Zwickau 

Auf Grund von § 9 des Sächsischen 
Polizeibehördengesetzes (SächsPBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
11.09.2019 (SächsGVBl. S. 358, 389) und 
der §§ 1, 2 und 3 der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des In-
nern zur Bestellung von gemeindlichen 
Vollzugsbediensteten für den Vollzug 
polizeibehördlicher Aufgaben (Ge-
meindliche-Vollzugsbediensteten-Ver-
ordnung – GemVollzVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.05.2023 
(SächsGVBk. S. 230) wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht, dass den ge-
meindlichen Vollzugsbediensteten der 
Stadt Zwickau folgende polizeibehörd-
liche Vollzugsaufgaben einschließlich 
der Anwendung unmittelbaren Zwangs 
übertragen sind: 

Aufgaben nach § 1 Abs. 1 GemVollzVO: 
1.	 von Satzungen und Polizeiverord-

nungen der Orts- und Kreispolizei
behörden, 

2.	 der Vorschriften zum Schutz von 
öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen, Kinderspielplätzen sowie 
anderen dem öffentlichen Nutzen 
dienenden Anlagen und Einrich-tun-
gen gegen Beschädigung, Verunrei-
nigung und missbräuchliche Benut-
zung, 

3.	 der Vorschriften über den ruhenden 
Verkehr, 

4.	 der Vorschriften über die Sondernut-
zung an öffentlichen Straßen, 

5.	 der Vorschriften über das Verbot des 
Behandelns, Lagerns, und Ablagerns 
von Abfällen sowie über die Beseiti-
gung pflanzlicher Abfälle außerhalb 
dafür zugelassener Anlagen, 

6.	 der Vorschriften über das Reisegewer-
be und das Marktwesen, 

7.	 der §§ 3 bis 9 des Sächsischen Laden-
öffnungsgesetzes vom 1. Dezember 
2010 (SächsGVBl. S. 338), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 5. November 
2020 (SächsGVBl. S. 589) geändert 
worden ist, 

8.	 des Sächsischen Gaststättengesetzes 

vom 3. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 198), 
das zuletzt durch Artikel 27 des Ge-
setzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. 
S. 198) geändert worden ist, und 

9.	 der Vorschriften zum Schutz der Be-
völkerung vor gefährlichen Hunden. 

Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemVollzVO
1.	 der Vorschriften zum Schutz der Ruhe 

an Sonn- und Feiertagen, 
2.	 der Vorschriften zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen in der 
Öffentlichkeit, 

3.	 der Vorschriften über unzulässigen 
Lärm außerhalb des Anwendungsbe-
reichs des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 
19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792 ge-
ändert worden ist, 

4.	 der Vorschriften zu Abbrennverbo-
ten pyrotechnischer Gegenstände 
nach der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Januar 
1991 (BGBl. I S. 169), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 20. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5238) geändert 
worden ist und 

5.	 von Anordnungen der Katastrophen-
schutzbehörde nach den §§ 55 und 58 
des Sächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz vom 24. Juni 
2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 25. Juni 
2019 (SächsGVBl. S. 521) geändert 
worden ist, auch im Rahmen der 
Mitwirkungspflicht nach § 39 Absatz 1 
Nummer 3 und Absatz 2 Nummer 6 
dieses Gesetzes. 

Die Zuständigkeit des Polizeivollzugs-
dienstes bleibt unberührt. 

Zwickau, 14.07.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau

Vergabe der betriebsärztlichen Betreuung 
nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) in 
der Stadtverwaltung Zwickau

Die Stadt Zwickau beabsichtigt, die  
betriebsärztlichen Leistungen nach  
dem ASiG ab dem 01.01.2024 neu zu 
vergeben. 

Derzeit beschäftigt die Stadt Zwickau 
und ihre Eigenbetriebe ca. 1250 Perso-
nen, die betriebsärztlich zu betreuen 
sind. Bei Interesse können die Verdin-
gungsunterlagen von allen geeigneten 
Ärzten sowie überbetrieblichen arbeits-
medizinischen Diensten, welche die 
erforderliche arbeitsmedizinische Fach-

kunde besitzen, abgefordert werden.  
Die Unterlagen sind unter folgender 
Adresse schriftlich abzufordern: 

Stadtverwaltung Zwickau
Personal- und Hauptamt
PF 20 09 33, 08009 Zwickau 
(unser Zeichen: 1101-01-2023) 

Spätester Termin für die Abforderung 
der Unterlagen ist der 11. August 2023. 
Die Frist zur Einreichung der Angebote 
endet am 31. August 2023, 10 Uhr. 
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Die Stadtverwaltung Zwickau möchte 
zum Ausbildungsbeginn am 1. Septem-
ber 2024 mehrere Ausbildungsstellen, 
die nach TVAöD vergütet werden, be-
setzen:

Gärtner (m/w/d)
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

Sie erwartet eine abwechslungsreiche 
Berufsausbildung, bei der Sie u. a. 
-	Pflanzungen unter Beachtung der 

Ansprüche der Pflanzen und gestalteri-
scher Grundsätze planen und durchfüh-
ren

-	Natursteine be- und verarbeiten sowie 
Betonfertigteile verwenden, insbesonde-
re beim Bau von Mauern und Treppen

-	Wasseranlagen, insbesondere Teiche, 
Becken oder Wasserläufe, unter Ver-
wendung verschiedener Abdichtungen 
erstellen

-	die Betriebsbereitschaft von technischen 
Einrichtungen, Maschinen, Geräten und 
Werkzeugen prüfen, diese auswählen 
und unter Beachtung der Sicherheitsvor-
schriften einsetzen

-	Schutz-, Dicht-, Trag- und Dränschichten, 
insbesondere bei Außenanlagen oder bei 
Anlagen der Bauwerksbegrünung, her-
stellen

-	die Pflege von landschaftsgärtnerischen 
Gesamtwerken durchführen

Sie bringen mit…
-	mindestens einen guten Realschulab-

schluss
-	Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Flexi-

bilität
-	ein aufgeschlossenes, selbstsicheres und 

freundliches Auftreten
-	 Interesse an Vorgängen in der Natur und 

eine gute Allgemeinbildung
-	Freude an gärtnerischer Gestaltung und 

handwerklicher Tätigkeit sowie techni-
sches Verständnis

-	Teamfähigkeit, Ausdauer und Beweglich-
keit

-	Wetterunempfindlichkeit
-	eine gute Beobachtungsgabe

Wir bieten Ihnen…
-	Betreuung und Unterstützung durch  

erfahrene Ausbilder
-	eine praxisnahe Ausbildung
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie 
weitere Sozialleistungen nach Tarifver-
trag 

-	gute Zukunftschancen nach Beendigung 
Ihrer Ausbildung

Bewerbungsschluss: 8. Oktober 2023

Die Stadtverwaltung Zwickau möchte 
zum Ausbildungsbeginn am 1. Septem-
ber 2024 folgende Ausbildungsstelle, die 
nach TVAöD vergütet wird, besetzen:

Straßenwärter (m/w/d)

Sie erwartet eine abwechslungsreiche 
Berufsausbildung, bei der Sie u. a. 
-	Bau- und Instandhaltungsarbeiten an 

Straßen durchführen
-	Verkehrszeichen und -einrichtungen  

anbringen und instandhalten
-	den Führerschein der Klassen C/CE  

erwerben
-	Winterdienst durchführen
-	Grünflächen anlegen und pflegen
-	Werkzeuge, Geräte, Maschinen und 

technischen Einrichtungen handhaben, 
warten und führen 

-	Arbeitsstellen einrichten bzw. sichern 
und räumen

Sie bringen mit…
-	mindestens einen guten Realschulab-

schluss
-	Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität
-	ein aufgeschlossenes, selbstsicheres und 

freundliches Auftreten
-	Teamfähigkeit, Ausdauer und Beweglich-

keit
-	Tauglichkeit für die Führerscheinklassen 

C und CE
-	 Interesse für handwerkliche Tätigkeiten 

und technisches Verständnis
-	Wetterunempfindlichkeit
-	solide Kenntnisse im mathematischen 

Bereich sowie eine gute Allgemeinbil-
dung 

Wir bieten Ihnen…
-	Betreuung und Unterstützung durch  

erfahrene Ausbilder
-	eine praxisnahe Ausbildung
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie 
weitere Sozialleistungen nach Tarifver-
trag

-	gute Zukunftschancen nach Beendigung 
Ihrer Ausbildung

Bewerbungsschluss: 3. September 2023

Die Stadtverwaltung Zwickau möchte 
zum Ausbildungsbeginn am 1. Septem-
ber 2024 eine Ausbildungsstelle, die 
nach TVAöD vergütet wird, besetzen:

Fachangestellter für  
Medien- und Informations-
dienste (m/w/d)
Fachrichtung Archiv

Sie erwartet eine abwechslungsreiche 
Berufsausbildung, bei der Sie u. a. 
-	Schriftgut und andere Informationsträ-

ger beschaffen, übernehmen, registrieren 
und für die laufende Aufgabenerfüllung 
der Verwaltung bereitstellen

-	Archiv- und Sammlungsgut überneh-
men, erschließen, technisch bearbeiten 
und aufbewahren

-	Datenspeicher verwalten und pflegen 

-	 Informations- und Kommunikationssys-
teme einsetzen; Recherche in Daten-

	 banken und -netzen betreiben 
-	Maßnahmen zur Erhaltung von Archiv-

gut erlernen
-	 Informationen vermitteln und Benut-

zungsdienste organisieren 
-	technische Geräte nutzen, um Unterla-

gen für Interessenten bereitzustellen
-	bei der Öffentlichkeitsarbeit mitwirken 

(Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellun-
gen, sonstige Publikationen) 

Sie bringen mit…
-	mindestens einen guten Realschulab-

schluss
-	Freude am Kontakt zu Menschen
-	Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Flexi-

bilität
-	ein aufgeschlossenes, selbstsicheres und 

freundliches Auftreten 
-	Teamfähigkeit und Kreativität

-	gute Kenntnisse in allgemeiner Büro
software (Word, Excel…) 

-	gute Kenntnisse und Fertigkeiten in 
der deutschen Rechtschreibung und 
Grammatik und einen guten Ausdruck 
im mündlichen sowie im schriftlichen 
Bereich

-	gute Allgemeinbildung; Interesse für 
Literatur, Politik und Geschichte

Wir bieten Ihnen…
-	Betreuung und Unterstützung durch  

erfahrene Ausbilder
-	eine praxisnahe Ausbildung
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie 
weitere Sozialleistungen nach Tarifver-
trag

-	gute Zukunftschancen nach Beendigung 
Ihrer Ausbildung

Bewerbungsschluss: 8. Oktober 2023

Die Stadtverwaltung Zwickau möchte 
zum Ausbildungsbeginn am 1. Septem-
ber 2024 folgende Ausbildungsstelle, die 
nach TVAöD vergütet wird, besetzen:

Fachinformatiker (m/w/d) 
Fachrichtung Systemintegration

Sie erwartet unter anderem diese inter-
essanten Ausbildungsinhalte…
-	Beratung, Betreuung und Schulung von 

Anwendern
-	Fehler analysieren und beheben
-	Beteiligung an der Einführung neuer 

bzw. modifizierter Informations- und 
Kommunikationssysteme 

-	Erstellen, Entwickeln und Betreuen von 
IT-Lösungen und Anpassen von Pro-
grammen auf Anforderungen der Dienst-
stelle

-	Umsetzen, Integrieren und Prüfen von 
Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum 
Datenschutz

-	Dokumentationen schreiben
-	Anwenden von Scriptsprachen
-	Auswahl und Unterstützung bei der  

Beschaffung von Soft- und Hardware

Sie bringen mit…
-	mindestens einen guten Realschul-

abschluss, insbesondere in Englisch, 
Mathematik und Informatik

-	 Interesse an Computern und Technik
-	die Fähigkeit, komplexe Dinge verständ-

lich auf den Punkt zu bringen 
-	Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Flexi-

bilität
-	die Fähigkeit, eigenverantwortlich und 

auch im Team arbeiten zu können
-	gute Umgangsformen und Kontaktfreu-

digkeit

Wir bieten Ihnen…
-	Betreuung und Unterstützung durch  

erfahrene Ausbilder

-	eine praxisnahe Ausbildung
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie 
weitere Sozialleistungen nach Tarifver-
trag

-	gute Zukunftschancen nach Beendigung 
Ihrer Ausbildung

Bewerbungsschluss: 8. Oktober 2023

Die Stadtverwaltung Zwickau möchte 
zum Ausbildungsbeginn am 1. Septem-
ber 2024 mehrere Ausbildungsstellen, 
die nach TVAöD vergütet werden, be-
setzen:

Verwaltungs- 
fachangestellter (m/w/d)
Fachrichtung  
Landes- und Kommunalverwaltung

Sie erwartet eine abwechslungsreiche 
Berufsausbildung, bei der Sie u. a. 
-	umfangreiche Kenntnisse in verschiede-

nen Rechtsgebieten erwerben
-	Anliegen von Bürgern und Mitarbeitern 

bearbeiten
-	 in komplexe Verwaltungsvorgänge ein-

gebunden sind
-	Arbeitsprozesse im eigenen Aufgaben

bereich planen und organisieren
-	bürgernah kommunizieren
-	die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in 

der Verwaltung kennenlernen

Sie haben…
-	einen guten Realschulabschluss, Abitur 

oder eine bereits abgeschlossene Aus-
bildung und 

-	 Interesse, komplexe Verwaltungsvor-
gänge bürger- und serviceorientiert zu 
bearbeiten 

Sie bringen außerdem mit…
-	ein hohes Maß an Eigeninitiative, 

persönlichem Engagement, Verantwor-
tungsbewusstsein und Teamfähigkeit 

-	ein aufgeschlossenes, selbstsicheres und 
freundliches Auftreten

-	gute Kenntnisse in der deutschen Recht-
schreibung und Grammatik und einen 
guten Ausdruck im mündlichen sowie 
schriftlichen Bereich

-	 Interesse für aktuelle Themen und eine 
gute Allgemeinbildung

Wir bieten Ihnen…
-	Betreuung und Unterstützung durch  

erfahrene Ausbilder
-	eine praxisnahe Ausbildung
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie 
weitere Sozialleistungen nach Tarifver-
trag

-	gute Übernahmechancen und berufliche 
Perspektiven

Bewerbungsschluss: 8. Oktober 2023

Die Stadtverwaltung Zwickau möchte 
zum Ausbildungsbeginn frühestens 
zum 1. Januar 2024 folgende Ausbil-
dungsstellen besetzen:

Brandmeisteranwärter 
(m/w/d)
zur Ausbildung in der Beamtenlaufbahn 
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2  
(mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst)

Die Ausbildung dauert 24 Monate  
und schließt mit der Laufbahn- 
prüfung ab.

Ausbildung und Einsatz
-	Teilnahme am Brandmeisterlehrgang
-	Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr im 

Brand-, technische Hilfeleistungs- und 
ABC-Einsatz, im Innendienst sowie im 
Rettungsdienst und Höhenrettungs-
dienst

-	Mitarbeit bei der Erhaltung der Einsatz-
bereitschaft von Geräten und Ausrüs-
tungen

-	Werterhaltungs- und wirtschaftliche 
Arbeiten

-	Erfüllung der Aufgaben eines Trupp-
führers nach FwDV entsprechend dem 
Ausbildungsstand

Sie bringen mit:
-	die persönlichen Voraussetzungen für 

die Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf 

-	mindestens einen Hauptschulab-
schluss und eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung in einem handwerkli-
chen, technischen oder einem anderen 
für den Feuerwehrdienst förderlichen 
Beruf 

-	eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B
-	ein Höchstalter von 31 Jahren bei Aus-

bildungsbeginn 
-	eine Mindestgröße von 1,65 m 
-	das Deutsche Sportabzeichen in Silber 

(zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht 
älter als zwei Jahre)

-	das Deutsche Schwimmabzeichen in 
Bronze

-	keine Vorstrafen (bitte zunächst noch 
keine Führungszeugnisse beantragen/
einreichen) 

-	die uneingeschränkte körperliche und 
gesundheitliche Eignung für den feuer-
wehrtechnischen Dienst

-	ein hohes Maß an Eigeninitiative, 
persönlichem Engagement, Verantwor-
tungsbewusstsein und Teamfähigkeit 

Wünschenswert sind darüber hinaus:
-	eine abgeschlossene Ausbildung zum 

Rettungssanitäter oder höherwertig
-	Fahrerlaubnisklasse C oder CE

Wir bieten Ihnen:
-	eine vielseitige und interessante Aus-

bildung, die Theorie und Praxis eng 
verbindet

-	Anwärterbezüge nach den gesetzlichen 
Bestimmungen

-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten nach der Ausbildung

-	Gesundheitsförderung durch Präven-
tion und Angebote zu arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen

-	die Aussicht auf Übernahme in ein 
Beamtenverhältnis nach erfolgreicher 
Ausbildung und persönlicher Eignung

Sind Sie interessiert? 
Nutzen Sie die Möglichkeit der Online-
Bewerbung über unser Portal und über-
mitteln Sie Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen bis zum 13.08.2023
Die persönliche, fachliche und körper-
liche Eignung wird in einem Auswahl-
verfahren ermittelt. Dieses gliedert sich 
in einen Sporttest (voraussichtlich am 
26.08.2023), in einen schriftlichen Test 
(voraussichtlich am 07.09.2023) und ein 
mündliches Auswahlverfahren (voraus-
sichtlich Ende September 2023). 

Nur vollständige und termingerecht 
eingereichte Unterlagen (Anschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, Nachweise 
über die Berufs-, Schul- und Bildungs-
abschlüsse, Arbeitszeugnisse, Beurtei-
lungen, Kopie eines amtl. Personal-
dokumentes, ärztlicher Nachweis über 
die Körpergröße, Nachweise über die 
ehrenamtliche Tätigkeit, Kopie des 
Führerscheines, Kopie des Deutschen 
Sportabzeichens in Silber oder höher-
wertig, Kopie des deutschen Schwimm-
abzeichens in Bronze, ggf. Nachweis 
über das Vorliegen einer Behinderung) 
können in das Auswahlverfahren ein-
bezogen werden. Wir bitten von einer 
Papierbewerbung oder Bewerbung per 
Mail abzusehen.

Schwerbehinderte Bewerber/innen 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
Die Stadtverwaltung Zwickau räumt 
allen Bewerbern unabhängig von 
Geschlecht, Alter, Religion, Weltanschau-
ung oder Herkunft gleiche Chancen im 
Auswahlverfahren ein.
Kosten, die durch die Bewerbung bzw. 
Vorstellung entstehen, werden nicht 
erstattet. Wir bitten um Verständnis, 
dass die Rücksendung von Bewerbungs-
unterlagen nur gegen Beifügung eines 
ausreichend frankierten Rückumschlags 
erfolgen kann.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum 
Datenschutz unter www.zwickau.de/de/
politik/aktuelles/ausschreibungen.php 

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen 
alle Bewerbungen – unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Religion, Behinde-
rung, Alter und sexueller Orientierung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert?
Dann reichen Sie Ihre Bewerbung mit 
den vollständigen Unterlagen bis zum 
genannten Bewerbungsschluss über 
unser Onlinebewerberportal unter  
www.zwickau.de/ausschreibungen ein.

Welche Unterlagen gehören in Ihre 
Bewerbung?
-	 individuelles Motivationsschreiben
-	tabellarischer Lebenslauf

-	Kopien der letzten zwei Schulzeugnis-
se, ggf. des Berufsabschlusszeugnisses 

-	Qualifikationsnachweise, Arbeitszeug-
nisse

-	Beurteilungen von Praktikumseinsät-
zen

Hinweise: Unvollständige Bewerbungs-
unterlagen können nicht berücksichtigt 
werden. Bitte sehen Sie von einer Papier-
bewerbung oder einer Bewerbung per E-
Mail ab. Die Rücksendung von postalisch 
eingegangenen Bewerbungsunterlagen 
kann nur gegen Beifügung eines ausrei-
chend frankierten (nur Briefmarke) 
Rückumschlages erfolgen.

Unsere Hinweise zum Datenschutz 
finden Sie unter www.zwickau.de/de/
politik/aktuelles/ausschreibungen.php 

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

Eintragung in das Bestandsverzeichnis 
über öffentliche Verkehrsflächen der 
Stadt Zwickau (gem. § 54 Abs. 1, § 3 Abs. 
1 SächsStrG vom 21. Januar 1993 in der 
aktuellen Fassung)

Die Bestandsverzeichnisse der Straßen 
„Oberhohndorfer Marktweg“ und des 
Martin-Hoop-Weges liegen für den Zeit-
raum vom 17.07.2023 bis einschließlich 
16.01.2024 im Tiefbauamt der Stadt 
Zwickau, Verwaltungszentrum, Haus 2, 
Zi. 207/208, Werdauer Str. 62, 08056 
Zwickau während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus.
Die Unterlagen können auch online 
unter www.zwickau.de/bekanntmachun-

gen eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Ein-
tragung in das Bestandsverzeichnis kann 
innerhalb eines Monats Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Zwickau, 
-	Rathaus, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau 

oder 
-	Verwaltungszentrum,
	 Werdauer Straße 62 in 08056 Zwickau 
(Postanschrift: Stadtverwaltung Zwickau, 
PF 20 09 33, 08009 Zwickau) einzulegen.

Zwickau, den 03.07.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

Eintragung in das Bestandsverzeichnis 
über öffentliche Verkehrsflächen der 
Stadt Zwickau (gem. § 54 Abs. 1, § 3 Abs. 
1 SächsStrG vom 21. Januar 1993 in der 
aktuellen Fassung)

Die Bestandsverzeichnisse der Stra-
ßen „Florian-Geyer-Weg“ und „Hüt-
tenweg“ liegen für den Zeitraum 
vom 17.07.2023 bis einschließlich 
16.01.2024 im Tiefbauamt der Stadt 
Zwickau, Verwaltungszentrum, Haus 2, 
Zi. 207/208, Werdauer Str. 62, 08056 
Zwickau während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus.
Die Unterlagen können auch online 
unter www.zwickau.de/bekanntmachun-

gen eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Ein-
tragung in das Bestandsverzeichnis kann 
innerhalb eines Monats Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Zwickau, 
-	Rathaus, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau 

oder 
-	Verwaltungszentrum,
	 Werdauer Straße 62 in 08056 Zwickau 
(Postanschrift: Stadtverwaltung Zwickau, 
PF 20 09 33, 08009 Zwickau) einzulegen.

Zwickau, den 07.07.2023
Constance Arndt,
Oberbürgermeisterin
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Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Zwickau über die  
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen und  
Entscheiden vom 10.11.2016 (Wahlhelfer-Entschädigungssatzung) 
vom 06.07.2023
Auf Grundlage der §§ 4 und 21 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62),  
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2022 (SächsGVBl. S. 705) hat der Stadtrat der Stadt 
Zwickau in seiner Sitzung am 29.06.2023 folgende 2. Än-
derungssatzung zur Wahlhelfer-Entschädigungssatzung 
vom 10.11.2016 beschlossen:

§ 1

In § 2 der Wahlhelfer-Entschädigungssatzung werden die 
Absätze 2 bis 4 wie folgt neu gefasst:
„Abs. 2
Ehrenamtlich Tätige in den Wahl- bzw. Abstimmungs-
vorständen erhalten für Wahltage an denen eine Wahl 
oder Abstimmung stattfindet eine Entschädigung in 
Höhe von

	 Allgemeiner	 Briefwahl-
	 Wahlvorstand	 vorstand
Vorsteher	 60 €	 40 €
stellvertretender Wahlvorsteher	 50 €	 35 €
Schriftführer	 50 €	 35 €
stellvertretender Schriftführer	 50 €	 -
Beisitzer	 40 €	 30 €
Hilfskräfte	 20 €	 20 €

Ehrenamtlich Tätigen in allgemeinen Wahlvorständen 
wird nur die Hälfte der Entschädigung nach Satz 1 ge-
währt, wenn sie, ohne vorherige Absprache mit der Wahl-
leitung, nicht zur Auszählung erscheinen.
Abs. 3
Bei mehreren gleichzeitig an einem Tag stattfindenden 
Wahlen und Abstimmungen erhöht sich die Entschädi-
gung nach Abs. 2 pro weiterer Wahl oder Abstimmung im 
Wahlvorstand um jeweils 15,00 €.
Abs. 4
Wird die Auszählung der Stimmen nach einer Unter
brechung am nächsten Tag fortgesetzt, erhält der ehren-
amtlich Tätige die Hälfte der Entschädigung nach Abs. 2.“

§ 2

§ 3 der Wahlhelfer-Entschädigungssatzung wird wie folgt 
neu gefasst:

„§ 3 Weitere Vergütungen
Abs. 1
Mitglieder der Wahlvorstände erhalten für die Teilnahme 
an Wahlhelferschulungen auf Einladung der Wahlleitung 
eine Pauschale in Höhe von 10,00 €. Diese Pauschale 
wird für Beschäftigte der Stadtverwaltung Zwickau nicht 
gewährt.
Abs. 2
Mitglieder der Wahlvorstände erhalten für die Bereithal-
tung und Nutzung ihres privaten Mobiltelefons 3,00 €, 
sofern dies mit der Wahlleitung im Vorfeld abgestimmt 
ist.
Abs. 3
Für das Abholen bzw. das Abgeben der Wahlunterlagen 
mit dem privaten PKW wird jeweils eine Pauschale in 
Höhe von 5,00 € gewährt.
Abs. 4
Mitglieder der Wahlvorstände erhalten, wenn sie außer-
halb ihres eigenen Wahlbezirks tätig werden, für Strecken, 
die sie mit ihrem privaten PKW zurückgelegt haben, auf 
Antrag eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von
30 Ct pro gefahrenen Kilometer. Diese Wegstreckenent-
schädigung wird nicht gewährt, wenn der beantragende 
Wahlhelfer in dem privaten PKW eines anderen Wahl-
helfers mitgefahren ist.
Mitglieder der Wahlvorstände erhalten, wenn sie außer-
halb ihres Wahlbezirks tätig waren, für Strecken, die sie 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt haben, 
auf Antrag die notwendigen Fahrkosten der niedrigsten 
Klasse erstattet. Diese Fahrtkostenerstattung kann nur ge-
währt werden, wenn dem Antrag der Fahrschein beigefügt 
ist.
Abs. 5
Die unter § 3 Abs. 2 bis 4 dieser Satzung genannten Er-
stattungsansprüche erlöschen, wenn sie nicht innerhalb 
von sechs Monaten ab dem Wahl- bzw. Abstimmungstag 
schriftlich bei der Wahlleitung geltend gemacht werden.

Abs. 6
An Wahltagen, an denen drei oder mehr Wahlen statt-
finden, erhält jeder ehrenamtlich Tätige in Wahl- bzw. 
Abstimmungsvorständen eine Verpflegungspauschale in 
Höhe von 15,00 €.“

§ 3

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist unter
Hinweis auf § 4 Abs. 4 SächsGemO öffentlich bekannt zu
machen.

Zwickau, den 06.07.2023

Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Stadt Zwickau unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

5. Änderungsverordnung zur Verordnung der Stadt Zwickau  
über die Festsetzung von Parkgebühren vom 29.11.2006  
vom 06.07.2023
Auf Grund von § 6 a Abs. 5a, 6 und 7 des 
Straßenverkehrsgesetztes vom 5. März 
2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert 
durch Art. 16 des Gesetzes vom 2. Mai 2023 
(BGBl. I S. 2023) i. V. m § 25 Sächsisches 
Straßenverkehrsrechtsgesetz vom 3. Mai 
2019 (SächsGVBl. S. 317) sowie der Ver-
ordnung der Sächsischen Staatsregierung 
für das Ausstellen von Parkausweisen in 
städtischen Quartieren (Parkausweisver-
ordnung) vom 3. April 2022 (SächsGVBl. 
S. 284) erlässt die Stadt Zwickau als Untere 
Verkehrsbehörde mit Zustimmung des 
Stadtrates vom 29.06.2023 folgende 5. Än-
derungsverordnung zur Verordnung der 
Stadt Zwickau über die Festsetzung von 
Parkgebühren:

§ 1

Der § 2 der Parkgebührenordnung wird 
wie folgt neu gefasst:

„§ 2
Tarifzonen und Bewirtschaftungszeit

Abs. 1
Die Parkflächen werden in vier Tarifzonen 
gemäß Anlage 1 gegliedert.
Abs. 2
Die Bewirtschaftungszeit wird werktags 
auf
-	8 bis 20 Uhr in den Tarifzonen I und II 

sowie
-	8 bis 18 Uhr in der Tarifzone III 
festgesetzt.
Abweichend davon gilt am Hauptbahn-
hof eine Bewirtschaftungszeit von 5 bis 
22 Uhr.“

§ 2

Der § 3 der Parkgebührenordnung wird 
wie folgt neu gefasst:

„§ 3
Höhe der Parkgebühren

Abs. 1 
Das Parken ist in der ersten halben Stunde 
gebührenfrei. 
Nach der ersten gebührenfreien halben 
Stunde werden folgende Parkgebühren 
erhoben:

Tarifzone I 	 1 Stunde	 =	 1,00 €
	 2 Stunden	 =	 2,00 €
	 3 Stunden	 =	 4,00 €
Die Höchstparkdauer beträgt 3,5 Stunden.

Tarifzone II 	 1 Stunde	 =	 1,00 €
	 2 Stunden	 =	 1,50 €
	 3 Stunden	 =	 3,00 €
Die Höchstparkdauer beträgt 3,5 Stunden.

Tarifzone III 	 1 Stunde	 =	 0,80 €
	 2 Stunden	 =	 1,20 €
	 3 Stunden	 =	 2,00 €
Die Tagesgebühr beträgt 4,00 €.
Abs. 2
Abweichend von Absatz 1 gilt auf Park-
plätzen der Tarifzone III mit mehr als 50 
Stellplätzen eine Tagesgebühr in Höhe von 
1,00 €. Der Parkplatz „Am Brückenberg“ ist 
gebührenfrei.
Abs. 3
Die Parkgebühr ist am Parkscheinauto-
mat oder über den am Parkscheinautomat 
ausgewiesenen Anbieter für bargeldloses 
Zahlen zu entrichten. Die ausgewiesenen 
Parkgebühren inkludieren den aktuell 
gültigen Umsatzsteuersatz, soweit sie der 
gesetzlichen Umsatzsteuerpflicht unter-
liegen.

§ 3

Der § 4 der Parkgebührenordnung wird 
wie folgt neu gefasst:

„§ 4
Höhe der Gebühren  

für die Ausstellung von  
Bewohnerparkausweisen

Die jährlich zu entrichtende Gebühr für 
die Ausstellung eines Bewohnerparkaus-
weises beträgt ab 
01.01.2024 	 =	 60,00 €
01.01.2025	 =	 90,00 €
01.01.2026	 =	 120,00 €.

§ 4

Nach § 4 wird ein neuer § 5 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

„§ 5
Inkrafttreten

…“

§ 5

Diese Änderungsverordnung tritt am Tag 
nach ihrer Verkündung in Kraft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Diese Verordnung wird hiermit aus-
gefertigt und ist unter Hinweis auf § 4 
Abs. 4 SächsGemO öffentlich bekannt zu 
machen.

Zwickau, den 06.07.2023

Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der SächsGemO beim 
Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Verordnung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Verordnung ver-
letzt worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Stadt 
Zwickau unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

A N L AG E 1 ZU R PA R KG E B Ü H R E N V E RO R D N U N G D E R STA DT Z W I C K AU

ZU ST E L LU N G E N

Öffentliche Zustellungen gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

 Für Herrn Lukasz Konrad Zak, zuletzt wohnhaft: 
Bürgermeister-Wild-Straße 22, 85521 Ottobrunn, liegt 
beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer 
Straße 62, Haus 3, Zimmer 140, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: Schreiben vom 19.06.2023, Kas-
senzeichen: 70.23052.0 
 Für Herrn Marco Geldmacher, zuletzt wohnhaft: 
Obere Bachstraße 30, 08428 Langenbernsdorf, liegt 
beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer 
Straße 62, Haus 3, Zimmer 133, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: Schreiben vom 29.06.2023, Kas-
senzeichen: 45.65663.6 
 Für Herrn John Walter, geb. am 13.05.1992, zuletzt 
wohnhaft: Innere Zwickauer Straße 117, 08062 Zwickau, 
liegt beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Wer-
dauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 140, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: Schreiben vom 20.06.2023, 
Kassenzeichen: 14.36253.7 u.a. 
 Für Herrn Ivan Baláz, wohnhaft: 18, 980 03 Drna, 
Slowakische Republik, liegt beim Ordnungsamt der 
Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 
209, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Be-
scheid vom 17.05.2023, Aktenzeichen: GS 70.72101.6 BC 
 Für Herrn Barnel Ciuraru, wohnhaft: 29, 26120 
Mroczkow, Polen, liegt beim Ordnungsamt der Stadt 
Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 210, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Bescheid 
vom 16.05.2023, Aktenzeichen: GS 70.719631 BD 
 Für Frau Renata Götz, zuletzt wohnhaft: Leipziger 
Straße 65, 08058 Zwickau, liegt beim Amt für Finanzen 
der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, Zim-
mer 133, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
Mahnung vom 04.07.2023, Kassenzeichen: 03.12215.8

Diese Schriftstücke können in der vorgenannten 
Dienststelle dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 
sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr in 
Empfang genommen werden.

S I TZU N G ST E R M I N

 Ortschaftsrat Cainsdorf	
am 26. Juli 2023, 18 Uhr, Turnerheim 
Cainsdorf, Wilkauer Straße 56, 08064 
Zwickau
Aus der Tagesordnung:
Verschiedenes
-	 Auswertung und Stand Veranstaltungsplanung 2023 

im Ortsteil Cainsdorf
- 	Stand Belegung Turnerheim 1. Halbjahr 2023 und 

Planung 2023
- 	Stand und Probleme der Arbeit am und im Objekt 

Turnerheim Cainsdorf

Weitere Informationen online:
� www.zwickau.de/ratsinfo

Luftschadstoff- 
Konzentration
Zeitraum: 
01.06. bis 30.06.2023

Messstelle:
Werdauer Straße 
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Stickstoffdioxid (NO2) [µg/m3]

Schwebstaub (PM10) [µg/m3]

Überschreitungen des zulässigen 
Tagesmittelwertes nach 39. BImSchV 
für Schwebstaub (PM10) >50 µg/m3

Einer für alle – alle für einen!

Tiefbewegt erfuhren wir vom 
Tod unseres langjährigen  

aktiven Mitglieds, Kamerad

Oberbrandmeister

Erich Freitag

Wir werden sein Andenken  
und seine Verdienste immer in 

Ehren halten.

Wehrleitung, Kameradinnen 
und Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr Niederhohndorf

Pulsschlag 
www.zwickau.de/amtsblatt

Kein Amtsblatt erhalten?
Hotline: 0371 656-22100  

qm@cvd-mediengruppe.de
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In der Stadtverwaltung Zwickau ist 
daher im Büro Wirtschaftsförderung, 
Geschäftskreis der Oberbürgermeiste-
rin, zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stelle zu besetzen:

Stadtmanager 
(m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	erster Ansprechpartner für die Belebung 

der Innenstadt 
•	Förderung von Kommunikations- und 

Kooperationsprozessen aller an der 
Stadtbelebung beteiligten Akteure, 
insbesondere Einbindung des bürger-
schaftlichen Engagements, Intensivie-
rung der Netzwerkarbeit

•	Organisation und Begleitung von Netz-
werk- und Informationsveranstaltun-
gen

•	Bestands- und Kontaktpflege bei Händ-
lern, Gastronomen, Gewerbetreibenden 
und weiteren Beteiligten

•	Entwicklung von Strategien und Kon-
zepten für eine nachhaltig positive Ent-
wicklung der Innenstadt im Rahmen 
übergeordneter Konzeptionen (z. B. 
INSEK, Einzelhandels- und Zentren
konzept)

-	 Initiierung und dauerhafte Etablierung 
von Projekten und Veranstaltungen, z. B. 
„Zwickau blüht auf“, „Stadtgutschein“, 
u. a.:
•	Abstimmung von Ideen mit Entschei-

dungsträgern und Akteuren
•	Beantragung von Fördermitteln, Spon-

sorenakquise
•	Koordination der stake-holder-Aktivi-

täten
•	Erkennen und Heben von Optimie-

rungspotentialen
-	Medien-, Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit (jeweils in Abstimmung und Zu-
sammenarbeit mit dem Pressebüro der 
Stadtverwaltung Zwickau)
•	öffentlichkeitswirksame Begleitung der 

Innenstadt-Projekte, Veranstaltungen 
u. a.

•	Pflege der Website zwickau.de/stadtma-
nagement 

•	Entwicklung von Imagekampagnen für 
den Innenstadtbereich, Mitwirkung bei 
Stadtmarketing- und Standortmarke-
tingkonzeptionen und deren Umset-
zung

-	Verbesserung des Erscheinungsbildes 
und der Aufenthaltsqualität, u. a.: 
•	Initiierung, Organisation und Umset-

zungsbegleitung ausgewählter Projekte 
und Maßnahmen (z. B. Möblierung, 
Begrünung) 

•	Entwickeln und Umsetzen von Leit- 
und Informationssystemen

•	Beteiligung im kommunalen Präven-
tionsrat

•	enge Zusammenarbeit mit dem Büro 
für Stadtentwicklung

-	Repräsentation, u. a.: 
•	Vertretung des Stadtmanagements in 

Arbeitskreisen und Gremien der Stadt
•	Vertretung in überregionalen Arbeits-

kreisen und Gremien

•	Teilnahme an Messen und Veranstal-
tungen

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	abgeschlossenem Studium (Bachelor 

oder Diplom B.A.) in einer den Arbeits-
inhalten förderlichen Fachrichtung oder 
nachgewiesener erfolgreicher Tätigkeit 
im Aufgabengebiet

-	Freude daran, kreative und innovative 
Ideen zu entwickeln und Akteure für die 
gemeinsame Umsetzung zu gewinnen

-	hoher sozialer Kompetenz und Freude an 
der Arbeit im Team

-	hervorragender Kommunikationskom-
petenz und sicherem Auftreten in der 
Öffentlichkeit

-	Eigeninitiative, selbstständiger und ver-
antwortungsbewusster Arbeitsweise und 
hohem persönlichem Engagement sowie 
Organisationstalent und Durchsetzungs-
vermögen

-	Flexibilität, auch bei der Arbeitszeitge-
staltung

-	sicherem Umgang mit den gängigen  
MS-Office-Anwendungen

-	Führerschein Klasse B
-	guten Englischkenntnissen in Wort und 

Schrift

Wir bieten Ihnen:
-	eine langfristig herausfordernde Tätig-

keit mit hohem Gestaltungsspielraum
-	die Möglichkeit, die positive Entwicklung 

der Stadt maßgeblich zu beeinflussen
-	eine intensive Einarbeitung und Integra-

tion in das motivierte Team der Wirt-
schaftsförderung

-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 
Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit 
Zuordnung zur Entgeltgruppe 9c, be-
triebliche Altersvorsorge sowie weitere 
Sozialleistungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Einstellung 
-	Vollzeitbeschäftigung mit durchschnitt-

lich 39 Wochenstunden
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 28. Juli 2023
Die Vorstellungsgespräche sind für den 
2. August 2023 vorgesehen.

Im Garten- und Friedhofsamt, Dezer-
nat Bauen, sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zwei Stellen unbefristet zu 
besetzen als:

Gärtner Friedhöfe 
(m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Pflege und Unterhaltung von städtischen 

Bestattungsflächen und Friedhofsanla-
gen sowie sonstigen Freianlagen (z. B. An-
lage von Bepflanzungen, Pflanzenpflege-
maßnahmen, manuelle und maschinelle 
Erdarbeiten)

-	Einebnung, Rekonstruktion und Neubau 
von Grabstätten

-	Pflanzung sowie Pflege und Unterhal-
tung von Bäumen

-	Neuanlage, Veränderung und Rekons-
truktion von Friedhofsflächen, Wegen 
und Plätzen

-	operative Leistungen im Rahmen von 
Verkehrssicherungspflichten, allgemei-
ner Gefahrenabwehr und sonstigen 
städtischen Leistungen (z. B. Winter-
dienst, Hochwasserschutz, Beseitigung 
von Sturmschäden)

-	Bestattungsaufgaben sowie sonstige Be-
stattungsleistungen

Gesucht werden Persönlichkeiten mit:
-	einer abgeschlossenen Berufsausbildung 

als Gärtner/in in der Fachrichtung Gar-
ten- und Landschaftsbau

-	Befähigungsnachweis zum Bedienen 
von Baumaschinen, Sachkundenachweis 
Pflanzenschutz

-	angemessenem und freundlichem Auf-
treten gegenüber Besuchern des Fried
hofes

-	sehr hoher physischer und psychischer 
Belastbarkeit

-	gesundheitlicher Eignung für ständiges 
Arbeiten im Freien und unter extremen 
Witterungsbedingungen

-	Flexibilität in der Aufgabengestaltung, 
ggf. Wahrnehmung von Bereitschafts-
diensten außerhalb der üblichen Arbeits-
zeiten in Sondersituationen

-	mindestens Führerschein Klasse C1E

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach  

dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst  
mit Zuordnung zur Entgeltgruppe 5,  
betriebliche Altersvorsorge sowie  
weitere Sozialleistungen nach Tarif
vertrag

-	eine Vollzeitbeschäftigung mit durch-
schnittlich 39 Wochenstunden

-	eine unbefristete Einstellung 
-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 30. Juli 2023
Die Vorstellungsgespräche sind für den 
8. August 2023 geplant.

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

Aufhebung und Neuaufstellung 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 067A 
für das Gebiet Zwickau-Nord, Gewerbegebiet nördlich Dorotheenstraße/
westlich Franz-Mehring-Straße
Der Stadtrat der Stadt Zwickau hat in 
seiner Sitzung am 29.06.2023 Folgendes 
beschlossen:
1.	 Der Aufstellungsbechluss BV/177/2017 

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
(B-Plan) Nr. 067A Zwickau-Nord vom 
21.09.2017, Gewerbegebiet nördlich 
Dorotheenstraße/westlich Franz-Meh-
ring-Straße wird aufgehoben.

2.	 Der nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
rechtskräftige B-Plan Nr. 067A Zwi-
ckau-Nord, Gewerbegebiet nördlich 
Dorotheenstraße/westlich Franz-Meh-
ring-Straße vom 22.09.1999 soll erneut 
geändert werden. 

	 Mit Rechtskraft der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 067A, Gewerbege-
biet nördlich Dorotheenstraße/westlich 
Franz-Mehring-Straße wird der B-Plan 
Nr. 067A ersetzt.

	 Grenzen Geltungsbereich/Größe der 
Fläche (gemäß Übersichtsplan):

	 Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes wird begrenzt im Norden durch 

das Einkaufszentrum Schubertstraße 
und den Pölbitzer Bach, im Osten 
durch die westliche Wohnbebauung der 
Franz-Mehring-Straße, im Süden durch 
die Dorotheenstraße sowie im Westen 
durch die Deutsche Bundesbahn.

	 Der Geltungsbereich umfasst eine 
Fläche von ca. 216.200 qm.

3.	 Es werden folgende Planungsziele an-
gestrebt:

a)	 Gewerbliche Nutzung der Flächen unter 
Beachtung des bestehenden Nutzungs-
konfliktes zwischen Gewerbegebiet und 
angrenzender Wohnbebauung und 
Kleingartenanlagen 

b)	 Festsetzung neuer Emissionskontin-
gente aufgrund zwischenzeitlich ge-
änderter immissionsschutzrechtlicher 
Rahmenbedingungen und schall-
schutztechnischer Untersuchung

c)	 Überprüfung aller bisher geltenden 
Festsetzungen zwecks Gültigkeit, u. a. 
der naturschutz- und wasserrechtlichen 
Belange

4.	 Die Beteiligung der Öffentlichkeit soll 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch 
in Form einer Informationsveranstal-
tung mit Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung durchgeführt werden. 
Alternativ erfolgt eine Information im 
Internet auf der Grundlage des Plansi-
cherstellungsgesetzes (PlanSiG).

	 Auf der Grundlage des § 3 Absatz 1 
Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG) 
vom 20.05.2020 in der letzten gülti-
gen Fassung vom 14.12.2022 wird die 	
Informationsveranstaltung durch eine 
Veröffentlichung der Planunterlagen 
im Internet ersetzt.

Der Beschluss wird hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht.

Zwickau,  den 10.07.2023

Silvia Queck-Hänel
Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin-
und Bürgermeisterin für Bauen

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

Absicht der Einziehung des beschränkt- 
öffentlichen Weges Muldestraße BÖW 3

Aufgrund des § 8 des Sächsischen Straßen-
gesetzes (SächsStrG) und des § 9 Absatz 
1 Nummer 5 der Hauptsatzung der Stadt 
Zwickau hat der Bau- und Verkehrsaus-
schuss in der Sitzung vom 03.07.2023 
folgenden Beschluss gefasst:

„Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 1 SächsStrG wird 
aufgrund des Entfalls jeglicher Verkehrs-
bedeutung die Einziehung des beschränkt-
öffentlichen Weges (BÖW) Muldestraße 
BÖW 3 aus dem Bestand der öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze der Stadt Zwi-
ckau beabsichtigt.“
Die Absicht der Einziehung wird gemäß 
§ 8 Absatz 4 SächsStrG drei Monate vorher 
bekannt gegeben, um Gelegenheit für Ein-
wendungen zu geben. Diese sind schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Zwickau 

-	Rathaus, Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau 
oder 

-	Verwaltungszentrum, Werdauer Straße 
62 in 08056 Zwickau 

(Postanschrift: Stadtverwaltung Zwickau, 
Postfach 20 09 33 in 08009 Zwickau) ein-
zulegen.

Die Beschlussvorlage mit den Begründun-
gen und detaillierten Plänen können bei 
der Stadt Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer 
Straße 62, Haus 2, vor Zimmer 209 wäh-
rend der Dienstzeiten eingesehen werden.
Die Unterlagen können auch online unter 
www.zwickau.de/bekanntmachungen ein-
gesehen werden.

Zwickau, den 07.07.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Die Stadt Zwickau bietet entsprechend 
ihrem Motto „Soziale Stadt“ und als „Ort 
der Vielfalt“ zusätzlich einen Zuschuss 
zum Jobticket für den öffentlichen Nah-
verkehr und Offenheit für kulturelle 
Vielfalt.
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen 
alle Bewerbungen – unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Religion, Behinde-
rung, Alter und sexueller Orientierung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert?
Dann reichen Sie Ihre Bewerbung mit 
den vollständigen Unterlagen (Anschrei-
ben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien 
der Schul- und Ausbildungszeugnisse 

bzw. Studienabschlüsse, Arbeitszeugnis-
se oder Beurteilungen, ggf. den Nachweis 
über das Vorliegen einer Behinderung) 
bis zum genannten Bewerbungsschluss 
über unser Onlinebewerberportal unter 
www.zwickau.de/ausschreibungen ein.

Hinweise: Unvollständige Bewerbungs-
unterlagen können nicht berücksichtigt 
werden. Bitte sehen Sie von einer Papier-
bewerbung oder einer Bewerbung per 
E-Mail ab. Die Rücksendung postalisch 
eingegangener Bewerbungsunterlagen 
kann nur gegen Beifügung eines aus-
reichend frankierten (nur Briefmarke) 
Rückumschlages erfolgen.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum 
Datenschutz unter www.zwickau.de/aus-
schreibungen.

G E M E I N SA M Z I E L E  E R R E I C H E N E .  V.  I N F O R M I E RT:

Spender für Schulanfängerausstattungen gesucht
Bald ist es wieder soweit: Für alle 
Kindergartenkinder ist es ein wichti-
ger und bedeutender Schritt in einen 
neuen Lebensabschnitt – der Schulan-
fang steht bevor!

Nicht alle Kinder stehen auf der Sonnen-
seite des Lebens, bekommen eine schöne 
Zuckertüte und einen neuen Schulran-
zen. Auch ein schönes Fest zur Einschu-
lung ist für viele leider nicht selbstver-
ständlich. 
Deshalb möchte der Geschäftsführer des 
Gemeinsam Ziele Erreichen e. V., Jens 
Juraschka, für den Bereich der Zwickauer 
Tafel den alljährlichen Aufruf an private 
und gewerbliche Spender starten, dieses 
Vorhaben finanziell zu unterstützen. 
Mit den Spenden sollen dann für die 
Kinder aus einkommensschwachen 

Familien Schulanfängerausstattungen 
und Zuckertüten gekauft und gepackt 
werden.

In diesem Jahr zählen die ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden der Zwickauer Tafel 
26 Schulanfängerinnen und -anfänger. 
Eine komplette Erstausstattung mit ge-
füllter Zuckertüte kostet mittlerweile bis 
zu 350,- Euro. 
Anfang August 2023 ist die Ausgabe der 
Schulanfängerausstattungen und Zucker-
tüten an die Eltern der Schulanfänger 
bei der Zwickauer Tafel in Eckersbach 
vorgesehen. 
Den mehr als 50 ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern der Zwickauer Tafel 
sowie dem gesamten hauptamtlichen 
Team des Gemeinsam Ziele Erreichen e.V.
liegt es sehr am Herzen, den Kindern 

und ihren Familien diesen Tag ganz be-
sonders zu gestalten und ihn unvergess-
lich werden zu lassen.
 
Wer die Zwickauer Tafel bzw. diese Aktion 
unterstützen möchte, kann gern unter 
folgender Bankverbindung spenden:

	 Spendenkonto Zwickauer Tafel
	 Sparkasse Zwickau
	 IBAN: DE27 8705 5000 2242 0237 16
	 Verwendungszweck: Schulanfänger 

Wenn eine Spendenbescheinigung er-
wünscht ist, wird um die vollständige 
Anschrift im Verwendungszweck ge-
beten.
Infos zur Zwickauer Tafel sind unter 
www.GemeinsamZieleErreichen.de 
zu finden. 
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Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM AC H U N G

Zweite Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 126, für das Gebiet  
Zwickau, östlich Reinsdorfer Straße/Am Kraftwerk, Sondergebiet regenerative 
Energien/Energiepark nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
Der vom Stadtrat der Stadt Zwickau in der 
Sitzung am 29.06.2023 gebilligte und zur 
zweiten Auslegung bestimmte geänderte/
ergänzte Entwurf eines Bebauungsplanes 
nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die dazugehörige Begründung mit 
Umweltbericht und die nach Einschätzung 
der Stadt wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Informationen, wie 
z. B. Gutachten und Stellungnahmen,
liegen in der Zeit vom 24.07.2023 bis 
25.08.2023 in der Stadtverwaltung Zwi-
ckau, im Foyer des Stadtplanungsamtes, 
3. Obergeschoss, Katharinenstraße 11, 
08056 Zwickau, während der Dienststun-
den Montag, Mittwoch, Donnerstag von 
8.00 – 16.00 Uhr, Dienstag 8.00 – 18.00 
Uhr und Freitag 8.00 – 12.00 Uhr zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntma-
chung ist im Internet auf der Homepage 
der Stadt Zwickau (www.zwickau.de unter 
politik/aktuelles/bekanntmachungen) 
eingestellt. 
Gleichzeitig können die Planunterlagen 
ab Auslegungsbeginn im Internet auf 
der Homepage der Stadt Zwickau (www.
zwickau.de/beteiligungen) Öffentliche 
Auslegungen nach dem BauGB und über 
das Beteiligungsportal des Freistaates 
Sachsen: https://buergerbeteiligung.sach-
sen.de eingesehen werden.
Stellungnahmen können elektronisch 
übermittelt werden. Hierzu kann die Kon-
taktanfrage auf der Startseite der Home-
page der Stadt Zwickau und die E-Mail-
Adresse stadtplanungsamt@zwickau.de 
genutzt werden.

Folgende Arten umweltbezogener Infor-
mationen sind verfügbar: 
- Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung als An-
lage der Begründung zum Entwurf 2. Aus-
legung vom 08.05.2023 mit der tabellari-
schen Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 
und der Ermittlung der Ausgleichsabgabe, 
Lageplänen Biotoptypenkartierung Be-
stand und Biotoptypen Planung sowie 
Kompensationsmaßnahmen im Bereich 
der Kleingartenanlage Westsachsenland 
mit den erforderlichen Abbruchmaß-
nahmen und den vorgesehenen Natur-
schutzmaßnahmen und Darstellung der 
durchzuführenden Maßnahmen auf dem 
Entwurf der Planzeichnung
- Umweltbericht, Entwurf 2. Auslegung vom 
08.05.2023 mit Beschreibung der Wirkfak-
toren der Planung, der umweltbezogenen 
Bestandsdarstellung und Bewertung des 
Plangebiets einschließlich einer Prognose 
über die Entwicklung des Umweltzustands 
bei Nichtdurchführung der Planung, Ent-
wicklungsprognose des Umweltzustandes 
bei Durchführung der Planung bzgl. der 
Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, 
Luft und Klima, Landschaftsbild, Land-
schaftserleben, naturbezogene Erholung, 
kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, 
der Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern, Darstellung der geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich erheblich nachtei-
liger Umweltauswirkungen, Beschreibung 
der Ersatzmaßnahme Kleingartenanlage 
Westsachsenland (außerhalb Plangebiet), 
Beschreibung der Artenschutzmaßnahmen 
(CEF) für Fledermausarten, Reptilien, Vögel, 

Krötenarten, Schmetterlinge und Heu-
schrecken im Plangebiet, Alternativen 
Prüfung, Hinweise zur Durchführung der 
Umweltüberwachung und allgemein ver-
ständliche Zusammenfassung
- Artenschutzfachbeitrag mit Untersu-
chungsumfang und Nachweisen zu Am-
phibien, Reptilien, Brutvögeln, Säugetieren 
und weiteren Artengruppen, mit baube-
dingten, anlagebedingten und betriebsbe-
dingten Wirkfaktoren, der Relevanzprüfung 
mit Betroffenheitsabschätzung, spezifische 
Maßnahmen zur Vermeidung naturschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gegenüber 
planungsrelevanten Arten, Maßnahmen 
zur Sicherung der kontinuierlichen ökolo-
gischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen), 
artgruppenbezogene und Art Weise Kon-
fliktanalyse, Zusammenfassung der arten-
schutzrechtlichen Prüfung, Lageplan mit 
Ergebnissen der Brutvogelkartierung, Lage-
plan mit Ergebnissen der Amphibienkartie-
rung, Karte Artenschutzmaßnahmen sowie 
überschlägige Potentialabschätzung mit 
artenschutzrechtlich bezogenen Hand-
lungsoptionen und Dokumentation Höh-
lenbaumkartierung mit Plan der kartierten 
Höhlenbäume und Vorschlägen für Ersatz-
maßnahme
- Stellungnahmen der Landesdirektion 
Sachsen vom 24.06.2022 und 23.01.2023 
mit der geforderten Auseinandersetzung 
mit den Planansätzen der Landes- und 
Regionalplanung
- Stellungnahmen des Landratsamtes 
Zwickau vom 11.07.2022 und 27.01.2023 mit 
Hinweisen zu wasserrechtlichen Belangen 
(eventuell anfallendes Sanitärabwasser, 
Überflutungsnachweis für das Baugebiet, 
Maßnahmen zur Niederschlagswasser-
abflussreduzierung, wassergefährdende 
Stoffe, Wasserbau), Lichtimmissionen 
(Blendwirkung), zur Altlastensituation 

Altstandort „Brückenberg-Schacht II, 
Koksherstellung“, zum Bodenschutz, zum 
besonderen Artenschutz und Biotop-
schutz, zu den geplanten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, zur Bilanzierung des 
Eingriffs, zum vorhandenen Wald und 
zur Lage und Größe des Ersatzwaldes, 
zum eventuellen Störfallbetrieb (Her-
stellung und Lagerung von Wasserstoff) 
zur Einbeziehung der Aufstellfläche der 
ggf. erforderlichen Umspanneinrichtung 
in den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes, zur Aufnahme einer Rückbauver-
pflichtung
- Stellungnahmen des Regionalen Pla-
nungsverbandes vom 21.06.2022 und 
20.01.2023 mit Hinweisen zur fehlenden 
Privilegierung von Photovoltaikfreiflächen-
anlagen im Außenbereich und der damit 
zusammenhängenden Auseinanderset-
zung mit den städtebaulichen Entwick-
lungszielen und -erfordernissen der Stadt
Zwickau (Darstellungen im Entwurf 
Flächennutzungsplan), zu Gebieten mit 
besonderer Bedeutung für Fledermäuse 
und Multifunktionsräumen
- Stellungnahmen des Landesamtes für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie vom 
06.07.2022 und 27.01.2023 mit Hinweisen 
auf die natürliche Radioaktivität, den 
Radonschutz und der Lage in der radioak-
tiven Verdachtsfläche Zwickau-Cainsdorf, 
auf Belange der Geologie/ Baugrund mit 
anthropogenen Auffüllungen und Grund-
wasserführung, Hinweise zum eventuellen 
späteren Rückbau der Anlage
- Stellungnahme des Sächsischen Oberberg-
amtes vom 25.05.2022 mit Hinweisen zum 
Altbergbau (Steinkohle) u. a. Karl-Marx-
Schacht II, auftretenden Erdrissen und 
dem im Norden angrenzenden EFRE-Pro-
jekt „Standort Halden Brückenbergschäch-
te 3 und 4“

- Stellungnahme der Deutschen Bahn 
AG – DB Immobilien vom 30.01.2023 zur 
Nichtverfügbarkeit von Flächen für die 
Ausgleichsmaßnahmen im Feuchtgebiet 
Maxhütte
- Stellungnahmen des NABU-Landesver-
bandes Sachsen e. V. vom 06.06.2022 und 
25.01.2023 mit der Notwendigkeit von 
Unterlagen zum speziellen Artenschutz, 
zur Kompensationsplanung und Waldum-
wandlung, Ablehnung des nicht lokalen 
Ersatzes des Eingriffs in Natur und Land-
schaft, der besonderen biologischen Wer-
tigkeit des Standortes und der Ablehnung 
der Umnutzung
- Stellungnahme des Naturschutzverban-
des Sachsen e. V. vom 25.01.2023 und 
Stellungnahme der Grünen Liga Sachsen 
e. V. vom 25.01.2023 zur Nutzung von 
Offenlandflächen für Freiflächenphotovol-
taikanlagen und dadurch Zerstörung des 
Renaturierungspotentials, Verhinderung 
der Widerherstellung des Wasserrückhalte-
vermögens, Einschränkung von Lebens-
raum für die Tierwelt, Unterbindung des 
Biotopverbundes, Konkurrenz zur gesamt-
gesellschaftlichen Zielstellung der Siche-
rung bzw. Erhöhung der Biodiversität, 
Beseitigung der sich abwechselnden vor-
handenen Lebensräume, zum Ausgleich 
der Eingriffe in Natur und Landschaft, 
Maßnahmen des Artenschutzes, zur Nach-
nutzung des Standortes
- Stellungnahme des BUNDES für Umwelt 
und Naturschutz, Landesverband Sachsen 
vom 25.01.2023 zur Anlage von Fleder-
mauskästen
- Stellungnahme des Landesvereins Sächsi-
scher Heimatschutz e.V. vom 31.01.2023 zu 
Wirkungen auf das Landschaftsbild und 
landschaftsgerechte Ausgleichsmaßnah-
men, artenschutzrechtlichen Prüfung, Alt-
bäumen mit Baumhöhlen, Fledermaus-

kästen
- Stellungnahme des Tiefbauamtes der 
Stadt Zwickau vom 31.01.2023 zu den ge-
planten Ausgleichsmaßnahmen
- Stellungnahme des Garten- und Friedhofs-
amtes der Stadt Zwickau vom 26.01.2023 
zu den vorhandenen Alleebäumen entlang 
der Reinsdorfer Straße, den geplanten Aus-
gleichsmaßnahmen, der Waldumwandlung
Über die Bereitstellung der Planunterlagen 
ab 24.07.2023 im Foyer des Stadtplanungs-
amtes wird hiermit informiert.

Fachliche Auskünfte:
-	Stephan Becker, Telefon: 0375 836111,  

zuständiger Stadtplaner
-	Vertretung: Dipl.-Ing. Jens Raußer,  

Telefon: 0375 836100, Amtsleiter Stadt-
planung

Entsprechend § 4a Abs. 3 Satz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) ist zu den Änderungen/
Ergänzungen erneut auszulegen und die 
Stellungnahmen auf der Grundlage von 
§ 4 Abs. 2 BauGB sind erneut einzuholen. 
Diese zweite Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB wird gleichzeitig mit der Einho-
lung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 
BauGB auf der Grundlage von § 4a Absatz 
2 BauGB durchgeführt. Dabei wird be-
stimmt, dass Stellungnahmen nur zu den 
geänderten oder ergänzten Teilen abgege-
ben werden können.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
gemäß §§ 3 Abs. 2 BauGB und 4a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt bleiben können.

Zwickau, den 10.07.2023
Silvia Queck-Hänel 
Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin 
und Bürgermeisterin für Bauen

Kinder der integrativen Kita „Schatzinsel“ in 
Mosel freuen sich über neues Gartenhaus
Es ist aus Holz, ca. 6 Quadratmeter groß, 
sonnengelb und grasgrün und hat sogar 
eine kleine überdachte Veranda: das nagel-
neue Gartenhäuschen in der integrativen 
Kita „Schatzinsel“ in Mosel.

Die Kinder und das Erzieher-Team durften 
es Ende Juni erstmals in Besitz nehmen. 
Offiziell freigegeben wurde es von Volker 
Schneider, früherer Geschäftsführer der 
Zwickauer Energieversorgung. Er verab-
schiedete sich Anfang 2023 in seinen 
wohlverdienten Ruhestand. Auf Präsente 
verzichtete er damals und rief stattdessen 
zu Spenden für ein neues Gartenhaus in 
einer Kita auf. 

Dank seines Engagements und vieler 
Unterstützer, sowie mithilfe eines kleinen 
städtischen Anteils, steht seit Ende Juni 
ein kleines Schmuckstück in der „Schatz-

insel“. „Unser altes Häuschen war in die 
Jahre gekommen, morsch und nicht mehr 
nutzbar.“ berichtet Bärbel Cser, Leiterin 
der integrativen Kita. „Es musste komplett 
zurückgebaut werden. Wir freuen uns 
sehr, dass wir jetzt am gleichen Platz im 
Garten ein neues Häuschen stehen haben 
– ein echt schickes sogar. Unsere Kinder 
nutzten das alte gern für Rollenspiele und 
lauerten schon darauf, dass neue endlich 
in Besitz nehmen zu dürfen.“ freut sich die 
Leiterin.

Derzeit erfolgt noch der Feinschliff um das 
Häuschen herum. Hergestellt wurde das 
Unikat von einer Tischlerei in Dennheritz.
Das neue Gartenhaus steht jetzt auch 
ein wenig erhöht, damit es nach einem 
Regenschauer gut trocknen kann und die 
rund 230 Schatzinsel-Kids möglichst lange 
Freude daran haben.

Sommeröffnungszeit der     
Integrationsberatungsstelle

Die Integrationsberatungsstelle Zwickau, 
Hauptstraße 56 ändert während der Som-
merzeit die Öffnungszeiten. 
Bis auf weiteres ist die Beratungsstelle für 
Besucher und Ratsuchende ab sofort wie 
folgt geöffnet:

	 Montag	 9 - 12 und 13 - 15 Uhr
	 Dienstag     	 13 - 18 Uhr
	 Mittwoch     	 nach Vereinbarung
	 Donnerstag 	 9 - 12 und 13 - 15 Uhr
	 Freitag        	 9 - 12 Uhr

Hinweis:
Es wird dringend empfohlen, vorab einen 
Termin unter Telefon 0375 27395343 oder 
0375 27395344 zu vereinbaren, um unnö-
tige Wartezeiten und Menschenansamm-
lungen zu vermeiden. 
Kontakt kann gern auch per E-Mail an 
integrationsberatung@zwickau.de auf-
genommen werden.F OTO: STA DT ZW I C K AU


